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Rechtliche Kontinuität im Verhältnis zur Europäischen Gemeinschaft und zur Europäischen Union

Die Europäische Union tritt die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaften und der Union
in allen ihren internen und aus internationalen Übereinkommen erwachsenden Rechten und
Pflichten an, die sich vor Inkrafttreten des Vertrags über die Verfassung aus den früheren
Verträgen, Protokollen und Rechtsakten ergeben haben; sie übernimmt ferner das gesamte Aktiv-
und Passivvermögen der Gemeinschaften und der Union sowie deren Archive.

Die Bestimmungen der Rechtsakte der Organe der Union, die aufgrund der in Absatz 1 genannten
Verträge und Rechtsakte angenommen wurden, gelten nach Maßgabe des dem Vertrag über die
Verfassung beigefügten Protokolls ... weiter. Die Rechtssprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften ist weiterhin maßgeblich für die Auslegung des Unionsrechts.

Explanation (if any) :

Da eine ausreichende Änderung des EURATOM-Vertrags im Rahmen des Konvents nicht möglich
scheint, soll die neue Europäische Union nicht die Rechtsnachfolge der Europäischen
Atomgemeinschaft antreten (siehe Änderungsantrag zum Teil III - Anhang 1, Protokoll zum
EURATOM-Vertrag).


